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(54) GEWICHTSOPTIMIERTE BESCHLAGANORDNUNG FÜR FENSTER ODER TÜREN

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Beschla-
ganordnung für Türen oder Fenster sowie für He-
be-Schiebeelemente, wie beispielsweise Hebe-Schie-
betüren oder Hebe-Schiebefenster, mit einer Stulpschie-
ne zur Abdeckung einer in einer Tür oder einem Fenster
ausgebildeten Beschlagnut und einer Treibstange, die

an einer Oberfläche der Stulpschiene anliegt und entlang
derselben translatorisch verschiebbar geführt ist, wobei
in der Oberfläche der Stulpschiene, an der die Treibstan-
ge anliegt, mehrere in Längsrichtung der Stulpschiene
verlaufende gerade Rillen ausgebildet sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Beschla-
ganordnung für Fenster oder Türen sowie für Hebe-
Schiebeelemente wie beispielsweise Hebe-Schiebetü-
ren oder Hebe-Schiebefenster, wobei die Beschlagan-
ordnung in an sich herkömmlicher Art und Weise eine
Stulpschiene zur Abdeckung einer in einer Tür oder ei-
nem Fenster ausgebildeten Beschlagnut und eine Treib-
stange aufweist, die an einer Oberfläche der Stulpschie-
ne anliegt und entlang derselben translatorisch ver-
schiebbar geführt ist. Die Treibstange dient dabei eben-
falls in an sich herkömmlicher Art und Weise zur antriebs-
wirksamen Kopplung eines händisch oder motorisch be-
tätigbaren Betätigungsgetriebes mit einem Riegelele-
ment wie beispielsweise einem Pilzkopfzapfen oder ei-
nem Hubelement zum Anheben und Absenken eines
Hebe-Schiebeelements.
[0002] Wie bereits erwähnt dient die Stulpschiene ei-
ner derartigen Beschlaganordnung unter anderem zur
Abdeckung einer in einem Fenster oder einer Tür aus-
gebildeten Beschlagnut, die zur Aufnahme der Treib-
stange dient, sowie zur Führung der Treibstange.
[0003] Obwohl solche Stulpschienen somit keine grö-
ßeren Kräfte zu übertragen haben, werden derartige
Stulpschienen üblicherweise aus verhältnismäßig mas-
siven Profilen gefertigt. Der Materialeinsatz für solche
Stulpschienen ist somit verhältnismäßig hoch, obwohl
die Stulpschienen keine größeren Kräfte zu übertragen
haben. Dies wirkt sich nicht nur in unerwünschter Weise
auf die Herstellungskosten, sondern auch auf das Ge-
wicht einer mit solch einer Beschlaganordnung ausge-
statteten Tür oder Fensters aus.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, dafür zu sorgen, dass sich eine Beschlaganordnung
der zuvor beschriebenen Art und Weise kostengünstiger
und insbesondere mit geringem Materialaufwand her-
stellen lässt.
[0005] Diese Aufgabe wird mit einer Beschlaganord-
nung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und insbe-
sondere dadurch gelöst, dass in der Oberfläche der
Stulpschiene, an der die Treibstange anliegt, mehrere in
Längsrichtung der Stulpschiene verlaufende gerade Ril-
len oder Nuten ausgebildet sind.
[0006] Handelt es sich beispielsweise bei der Stulp-
schiene im einfachsten Falle um ein Flachstahlprofil, an
dem die Treibstange anliegt, so sind die Rillen in jener
Oberfläche des Flachstahlprofils ausgebildet, an der die
Treibstange anliegt. Handelt es sich hingegen beispiels-
weise bei der Stulpschiene um ein Profil mit im Quer-
schnitt im Wesentlichen U-förmiger Gestalt, das zwei pa-
rallele Flansche und einen die Flansche verbindenden
Steg aufweist, so sind die Rillen an dem die beiden Flan-
sche verbindenden Steg in jener Oberfläche ausgebildet,
an der die Treibstange anliegt.
[0007] Im Gegensatz zu herkömmlichen Stulpschie-
nen wird somit durch die in die Stulpschiene eingebrach-
ten Rillen das Gewicht der Stulpschiene gezielt reduziert.

Durch die damit einhergehende Materialersparnis ist es
somit möglich, die Stulpschiene kostengünstiger zu pro-
duzieren, ohne dass sich dies negativ auf die Funktion
der Stulpschiene auswirkt. Vielmehr wird aufgrund der
Tatsache, dass die Treibstange aufgrund der in der
Stulpschiene ausgebildeten Rillen nicht vollflächig an der
Stulpschiene anliegt, die Reibung zwischen Stulpschie-
ne und Treibstange reduziert, wodurch der Verschleiß
minimiert und die Lebensdauer des Beschlags maximiert
werden kann.
[0008] Im Folgenden wird nun auf bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung eingegangen. Weitere Aus-
führungsformen können sich aus den abhängigen An-
sprüchen, der Figurenbeschreibung sowie der Figur
selbst ergeben.
[0009] So ist es gemäß einer Ausführungsform vorge-
sehen, dass sich die Rillen entlang der Stulpschiene über
eine nicht unbeträchtliche Länge derselben erstrecken.
Insbesondere kann es dabei vorgesehen sein, dass sich
die Rillen entlang der Stulpschiene über zumindest 50
% der Länge der Stulpschiene erstrecken, vorzugsweise
über zumindest 70 % der Länge der Stulpschiene, und
insbesondere bevorzugt über zumindest 90 % der Länge
der Stulpschiene. Bei den Rillen handelt es sich also nicht
um verhältnismäßig kurze Aussparungen, Vertiefungen
oder dergleichen, die in der Stulpschiene möglicherwei-
se ausgebildet sind, um eine gewisse Funktionalität zu
erfüllen; vielmehr handelt es sich bei den Rillen um Nu-
ten, die sich über eine nicht unwesentliche Länge entlang
der Stulpschiene erstrecken, um so gezielt das Gewicht
der Stulpschiene reduzieren zu können.
[0010] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
kann es ferner vorgesehen sein, dass sich die Rillen ent-
lang der Stulpschiene über die gesamte Länge der Stulp-
schiene hinweg erstrecken, wobei es selbstverständlich
möglich sein kann, dass die Rillen durch etwaige in der
Stulpschiene ausgebildete Öffnungen unterbrochen
sind, durch die sich beispielsweise Pilzkopfzapfen hin-
durch erstrecken. Die Stulpschiene kann somit im
Strangpressverfahren hergestellt werden, wobei wäh-
rend des Strangpressverfahrens zur Herstellung der
Stulpschiene gleichzeitig die Rillen mit eingebracht wer-
den.
[0011] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann
es vorgesehen sein, dass quer zur Längserstreckung der
Stulpschiene zumindest drei Rillen vorgesehen sind, vor-
zugsweise zumindest fünf Rillen, und insbesondere be-
vorzugt zumindest sieben Rillen. Zwar nimmt mit zuneh-
mender Rillenzahl bei gleich bleibender Rillenbreite die
Materialersparnis zu; nichtsdestotrotz sollte jedoch die
Rillenzahl nicht zu hoch sein, da dies andernfalls zur Fol-
ge hätte, dass die Breite der Stege zwischen den Rillen
zu gering wird, was wiederrum zur Folge haben kann,
dass übermäßig hohe Normalspannungen zwischen der
Treibstange und der Stulpschiene auftreten können.
[0012] Gemäß noch einer weiteren Ausführungsform
kann es vorgesehen sein, dass jede Rille eine Tiefe auf-
weist, die zumindest 10 % der Dicke des Stegs der Stulp-
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schiene ausmacht, vorzugsweise zumindest 20 % der
Dicke des Stegs der Stulpschiene und insbesondere be-
vorzugt zumindest 25 % der Dicke des Stegs der Stulp-
schiene. Sofern hier von dem Steg der Stulpschiene die
Rede ist, so handelt es sich hierbei im Falle eines Flach-
stahlprofils um das Flachstahlprofil selbst. Wird hingegen
die Stulpschiene durch ein im Querschnitt im Wesentli-
chen U-förmiges Profil gebildet, so handelt es sich bei
dem Steg, in dem die Rillen ausgebildet sind, um den die
beiden Flansche des U-Profils verbindenden Steg. So-
fern hier also von einem Steg die Rede ist, so wird dieser
einerseits durch die Oberfläche, an der die Treibstange
anliegt, und andererseits durch die gegenüberliegende
Oberfläche der Stulpschiene gebildet.
[0013] Gemäß noch einer weiteren Ausführungsform
kann es vorgesehen sein, dass jede der Rillen im Quer-
schnitt betrachtet eine konkave Gestalt aufweist, wo-
durch unerwünschte Kerbspannungen reduziert werden,
die infolge des Einbringens der Rillen in die Stulpschiene
auftreten können.
[0014] Des Weiteren kann es gemäß noch einer wei-
teren Ausführungsform vorgesehen sein, dass benach-
barte Rillen jeweils durch einen Steg voneinander ge-
trennt sind, dessen Breite geringer ist als die Breite der
Rillen, wobei es insbesondere vorgesehen sein kann,
dass die Breite des jeweiligen Stegs geringer ist als 70
% der Breite der Rillen, und vorzugsweise geringer als
55 % der Breite der Rillen. Andererseits sollte jedoch die
Breite der Stege auch nicht zu gering sein, da dies an-
dernfalls in der zuvor beschriebenen Art und Weise zu
unerwünscht hohen Normalspannungen in der Treib-
stange und/oder in der Stulpschiene führen kann.
[0015] Gemäß noch einer weiteren Ausführungsform
kann es vorgesehen sein, dass die Rillen zumindest teil-
weise mit einem Schmiermittel gefüllt sind, bei dem es
sich beispielsweise um ein vorzugsweise synthetisch
hergestelltes Fett handeln kann. Den Rillen kommt somit
neben ihrer primären Funktion der Gewichtsreduzierung
eine weitere Funktion als Schmiermitteldepot zu, womit
sichergestellt werden kann, dass sich die Beschlagan-
ordnung leichtgängig betätigen lässt, ohne dass hierzu
die Beschlaganordnung im Rahmen ansonsten erforder-
licher Wartungsarbeiten händisch geschmiert werden
muss.
[0016] Im Folgenden wird die Erfindung nun rein ex-
emplarisch unter Bezugnahme auf die

Fig. 1, die eine erfindungsgemäße Beschlaganord-
nung im Querschnitt zeigt, beschrieben.

[0017] So zeigt die Fig. 1 eine erfindungsgemäße Be-
schlaganordnung 10 im Querschnitt, welche eine Stulp-
schiene 12 und eine Treibstange 20 umfasst, die durch
die Stulpschiene 12 senkrecht zur Zeichenebene trans-
latorisch verschiebbar geführt ist.
[0018] Die Stulpschiene 12 wird bei der hier dargestell-
ten Ausführungsform durch ein im Querschnitt betrachtet
im Wesentlichen U-förmiges Strangpressprofil gebildet,

welches zwei beabstandet zueinander und parallel zu-
einander verlaufende Flansche 16 sowie einen Steg 14
umfasst, der die beiden Flansche 16 verbindet. An der
Innenseite der Stulpschiene 12 und insbesondere an den
beiden einander gegenüberliegenden Innenoberflächen
der Flansche 16 sind zwei frei auskragende Nasen 18
ausgebildet, die sich in Längsrichtung der Stulpschiene
12 leistenartig erstrecken und gegenüber dem Steg 14
um ein Maß beabstandet sind, das geringfügig größer
als die Dicke der Treibstange 20 ist. Die Treibstange 20
wird somit mit geringem Spiel behaftet in dem sich zwi-
schen dem Steg 14 und den beiden Nasen 18 definierten
Raum aufgenommen, so dass die Treibstange 20 durch
die Stulpschiene 12 translatorisch verschiebbar geführt
wird.
[0019] Die Treibstange 20 kann dabei beispielsweise
einerseits mit einem über einen Handgriff betätigbaren
Getriebe zur Verschiebung der Treibstange 20 und an-
dererseits mit beispielsweise einem Hubelement zum
Anheben und Absenken eines Hebe-Schiebeelements
gekoppelt sein, so dass das Hebe-Schiebeelement
durch Betätigung des Handgriffs je nach Bedarf angeho-
ben oder abgesenkt werden kann.
[0020] Wie der Darstellung der Fig. 1 entnommen wer-
den kann, ist es erfindungsgemäß vorgesehen, dass in
der Oberfläche 24 der Stulpschiene 12 bzw. in der Ober-
fläche 24 des Stegs 14 der Stulpschiene 12, an der die
Treibstange 20 anliegt, mehrere in Längsrichtung der
Stulpschiene 12 verlaufende Rillen oder Nuten 22 aus-
gebildet sind. Bei der hier dargestellten Ausführungsform
sind die Rillen 22 äquidistant zueinander beabstandet
und weisen eine Tiefe auf, die etwa 20 bis 25 % der Dicke
des Stegs 14 der Stulpschiene 12 ausmacht.
[0021] Obwohl bei der hier dargestellten Ausführungs-
form die Rillen 22 im Querschnitt betrachtet eine konkave
Gestalt aufweisen, können die Rillen 22 alternativ hierzu
auch durch gerade Seitenwände begrenzt sein. Bei-
spielsweise können die Rillen 22 im Querschnitt betrach-
tet eine dreieckige oder viereckige Gestalt aufweisen.
Da die Stulpschiene 12 im Strangpressverfahren herge-
stellt sein kann, können sich die Rillen 22 entlang der
Stulpschiene 12 über die gesamte Länge der Stulpschie-
ne 12 erstrecken. Alternativ hierzu können die Rillen 22
auch nachträglich in den Steg 14 eingebracht werden,
beispielsweise mittels einer Fräse, was es ermöglicht,
dass sich die Rillen 22 entlang der Stulpschiene 12 nur
über eine gewisse Länge der Stulpschiene 12 erstre-
cken. In jedem Falle erstrecken sich jedoch die Rillen 22
entlang der Stulpschiene 12 über eine nicht unbeträcht-
liche Länge derselben, woraus deutlich wird, dass es sich
bei den Rillen 22 nicht um lokal begrenzte Aussparungen
oder Vertiefungen handelt, die zur Realisierung einer be-
stimmten Funktion bzw. Funktionalität benötigt werden.
[0022] Zwar sind bei der hier dargestellten Ausfüh-
rungsform insgesamt sieben Rillen 22 in der Oberfläche
24 des Stegs 14 ausgebildet, an der die Treibstange 20
anliegt; zur Gewichtsreduzierung kann es jedoch auch
ausreichend sein, wenn beispielsweise drei Rillen in der
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Oberfläche 24 des Stegs 14 ausgebildet sind, die dann
möglicherweise eine etwas größere Tiefe aufweisen kön-
nen.
[0023] Damit die Beschlaganordnung 10 dauerhaft
leichtgängig bleibt, ist es erfindungsgemäß vorgesehen,
dass die Rillen 22 mit einem Schmiermittel 26 wie bei-
spielsweise einem synthetischen Fett gefüllt sind, wie
dies hier bei den drei rechten Rillen 22 durch mehrere
Punkte veranschaulicht wird. Die Rillen 22 dienen somit
nicht nur zur Gewichtsreduzierung, sondern gleichzeitig
auch als Schmiermittelreservoir, welches für eine dau-
erhafte Schmierung der Treibstange 20 sorgt.

Bezugszeichenliste

[0024]

10 Beschlaganordnung
12 Stulpschiene
14 Steg
16 Flansche
18 Nase
20 Treibstange
22 Rillen
24 Oberfläche
26 Schmiermittel

Patentansprüche

1. Beschlaganordnung (10) für Türen oder Fenster so-
wie für Hebe-Schiebeelemente, wie beispielsweise
Hebe-Schiebetüren oder Hebe-Schiebefenster, mit
einer Stulpschiene (12) zur Abdeckung einer in einer
Tür oder einem Fenster ausgebildeten Beschlagnut
und einer Treibstange (20), die an einer Oberfläche
(24) der Stulpschiene (12) anliegt und entlang der-
selben translatorisch verschiebbar geführt ist,
wobei in der Oberfläche (24) der Stulpschiene (12),
an der die Treibstange (20) anliegt, mehrere in
Längsrichtung der Stulpschiene (12) verlaufende
Rillen (22) ausgebildet sind.

2. Beschlaganordnung (10) nach Anspruch 1,
wobei sich die Rillen (22) entlang der Stulpschiene
(12) über zumindest 50% der Länge der Stulpschie-
ne (12) erstrecken, vorzugsweise über zumindest
70% der Länge der Stulpschiene (12), und insbe-
sondere bevorzugt über zumindest 90% der Länge
der Stulpschiene (12).

3. Beschlaganordnung (10) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei sich die Rillen (22) entlang der Stulpschiene
(12) über die gesamte Länge der Stulpschiene (12)
erstrecken.

4. Beschlaganordnung (10) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche,

wobei quer zur Längserstreckung der Stulpschiene
(12) zumindest drei Rillen (22) vorgesehen sind, vor-
zugsweise zumindest fünf Rillen (22), und insbeson-
dere bevorzugt zumindest sieben Rillen (22).

5. Beschlaganordnung (10) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche,
wobei jede Rille (22) eine Tiefe aufweist, die zumin-
dest 10%, vorzugsweise zumindest 20%, insbeson-
dere bevorzugt zumindest 25% der Dicke des Stegs
der Stulpschiene (12) ausmacht, der durch die Ober-
fläche (24), an der die Treibstange (20) anliegt, und
eine gegenüberliegende Oberfläche begrenzt ist.

6. Beschlaganordnung (10) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche,
wobei jede Rille (22) im Querschnitt betrachtet eine
konkave Gestalt aufweist.

7. Beschlaganordnung (10) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche,
wobei benachbarte Rillen (22) jeweils durch einen
Steg voneinander getrennt sind, dessen Breite ge-
ringer ist als die Breite der Rillen (22), wobei es ins-
besondere vorgesehen ist, dass die Breite des je-
weiligen Stegs geringer ist als 70% der Breite der
Rillen (22), vorzugsweise geringer als 55% der Brei-
te der Rillen (22).

8. Beschlaganordnung (10) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche,
wobei die Rillen (22) mit einem Schmiermittel (26)
gefüllt sind, vorzugsweise mit Fett.

9. Hebe-Schiebeelement, insbesondere Hebe-Schie-
betür oder Hebe-Schiebefenster, mit einer Beschla-
ganordnung (10) nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche.
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